Bundesrat stimmt dem vom Bundestag kürzlich verabschiedeten Gesetzesentwurf zu:

Jugendliche werden in Zukunft nach Schulabschluss und Eignungstest bestimmten Ausbildungsgängen zugewiesen
Kultusministerium applaudiert: Endlich bedarfs- und zweckgerichtete Steuerung der jugendlichen Bewerber.



Setze die nachfolgenden Begriffe unten ein: Organstreit – Bundestag – Gerichte – Bundesregierung – Bürger – Verfassungsbeschwerde – Bundesrat – Verfassungsorgane – Normenkontrollverfahren – Landesregierung. Ergänze entsprechende Pfeile!



Das Bundesverfassungsgericht (BVG)





Es ist dafür zuständig, die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen oder Handlungen der Staatsorgane zu überprüfen. 


Der Bürger kann dies im Rahmen der Verfassungsbeschwerde tun, wenn er meint durch Maßnahmen einer Behörde, Urteile von Gerichten oder Gesetzes in seinen Grundrechten eingeschränkt ist.


Nur das BVG kann endgültig entscheiden, ob ein Gesetz verfassungsmäßig ist. Stoßen Gerichte auf Gesetze, von denen sie annehmen, dass sie der Verfassung widersprechen, müssen sie im Rahmen des Normenkontrollverfahrens dem BVG zur Entscheidung überwiesen werden. Eine derartiges Verfahren kann auch von den Regierungen des Bundes und der Länder sowie vom Bundestag angestrebt werden.


Gibt es unterschiedlich Rechtsauffassungen über die Aufgaben, Zuständigkeiten u.ä.  der Verfassungsorgane oder von Bund und  Ländern  entscheidet das BVG im sogenannten Organstreit.


Die Richter des  BVGs werden jeweils zur Hälfte vom Bundesrat und Bundestag gewählt. Gewählt ist, wer 2/3 der Stimmen auf sich vereint.
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